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Mitteilung 

 

Bestimmungen zur Durchführung von telematischen Sitzungen der Kollegialorgane der 

Bildungseinrichtungen 

 

Sehr geehrte Frau Direktorin, sehr geehrter Herr Direktor, 

 

während des Covid-19-Notstandes wurden die Sitzungen der Mitbestimmungsgremien der Schulen 
staatlicher Art und der Berufsschulen auf telematischem Wege abgehalten; dies hat eine Erleichterung und 
eine Zeitersparnis für die Mitglieder der Schulgemeinschaft dargestellt sowie eine stärkere Beteiligung 
derselben an der Tätigkeit des Gremiums ermöglicht. 
 
Aus diesem Grund wurde es für zweckmäßig erachtet, eine entsprechende Bestimmung im Landesgesetz 
vom 18. Oktober 1995, Nr. 20, „Mitbestimmungsgremien der Schulen“, vorzusehen: 

 

Mit Artikel 6 des Landesgesetzes vom 19. August 2021, Nr. 9, „Bestimmungen in Zusammenhang mit dem 
Nachtragshaushalt der Autonomen Provinz Bozen für das Finanzjahr 2021 und für den Dreijahreszeitraum 
2021-2023“, wurde eine Rechtsgrundlage für die Abhaltung telematischer Sitzungen der 
Mitbestimmungsgremien der Schulen staatlicher Art und der Berufsschulen auch nach der Pandemie 
geschaffen, indem im Landesgesetz Nr. 20/1995 die Artikel 21/bis und 21/ter eingefügt wurden. In diesem 
Zusammenhang wurde außerdem die Rechtswirksamkeit der im Rahmen telematischer Sitzungen 
getroffenen Beschlüsse festgelegt. 

 

Außerdem wurde mit dem genannten Artikel 6 des Landesgesetzes Nr. 9/2021 vorgesehen, dass die 
Wahlen zur Erneuerung der Mitbestimmungsgremien in Zukunft auch mittels elektronischer Stimmabgabe 
über das Internet erfolgen können, sofern der Grundsatz der persönlichen und geheimen Wahl gewahrt wird. 
 
Mit Artikel 9 des genannten Landesgesetzes Nr. 9/2021 wurde der Artikel 32 des Landesgesetzes vom 22. 
Oktober 1993, Nr. 17, „Regelung des Verwaltungsverfahrens“, durch folgenden Absatz 15/bis ergänzt: 
„Die Sitzungen und Abstimmungen laut diesem Artikel können, unbeschadet der Anwesenheitspflicht in den 
ausdrücklich vorgesehenen Fällen, auch über digitale Medien stattfinden. Die im Rahmen dieser Sitzungen 
getroffenen Beschlüsse haben dieselbe Rechtswirksamkeit wie Beschlüsse, die in Sitzungen in Anwesenheit 
getroffen werden.“ 
Diese Bestimmung betrifft alle Kollegialorgane des Landes, darunter auch jene der Einrichtungen des 
Bildungssystems; sie findet somit u.a. auf die Kollegialorgane der Kindergartensprengel und der 
Musikschulen Anwendung. 

 

In der Anlage finden Sie das Landesgesetz vom 19. August 2021, Nr. 9. 
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Der Bildungsdirektor 

Gustav Tschenett 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 

 

 

Anlage 

Landesgesetz vom  19. August 2021, Nr. 9, „Bestimmungen in Zusammenhang mit dem Nachtragshaushalt 

der Autonomen Provinz Bozen für das Finanzjahr 2021 und für den Dreijahreszeitraum 2021-2023“ 
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Papierausdruck für Bürgerinnen und Copia cartacea per cittadine e
Bürger ohne digitales Domizil cittadini privi di domicilio digitale
(Artikel 3-bis Absätze 4-bis, 4-ter und 4-quater des (articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto

gesetzesvertretenden Dekretes vom 7. März 2005, Nr. 82) legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Dieser Papierausdruck stammt vom La presente copia cartacea è tratta dal
Originaldokument in elektronischer Form, das von documento informatico originale, predisposto
der unterfertigten Verwaltung gemäß den dall’Amministrazione scrivente in conformità
geltenden Rechtsvorschriften erstellt wurde und alla normativa vigente e disponibile presso la
bei dieser erhältlich ist. stessa.
Der Papierausdruck erfüllt sämtliche Pflichten La stampa del presente documento soddisfa
hinsichtlich der Verwahrung und Vorlage von gli obblighi di conservazione e di esibizione
Dokumenten gemäß den geltenden dei documenti previsti dalla legislazione
Bestimmungen. vigente.
Das elektronische Originaldokument wurde mit Il documento informatico originale è stato
folgenden digitalen Signaturzertifikaten sottoscritto con i seguenti certificati di firma
unterzeichnet: digitale:

Name und Nachname / nome e cognome:   GUSTAV TSCHENETT
Steuernummer / codice fiscale:   TINIT-TSCGTV67H03I729Q

certification authority:   InfoCert Firma Qualificata 2
Seriennummer / numero di serie:  12b73b9

unterzeichnet am / sottoscritto il:   30.08.2021

*(Die Unterschrift der verantwortlichen Person wird auf dem *(firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del
Papierausdruck durch Angabe des Namens gemäß Artikel 3 nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’articolo
Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 12. Februar 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
1993, Nr. 39, ersetzt) 39)

Am 30.08.2021 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 30.08.2021
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